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DÜSSELDORF.FürHuldreichSchu-
bert (Name geändert) hatte sich die
Anstrengung gelohnt, seitenweise
Formulare auszufüllen und umfang-
reiche Projektbeschreibungen zu
formulieren. „Bewilligt“ stand auf
dem Bescheid des Bundeswirt-
schaftsministeriums, der dem ba-
den-württembergischen Unterneh-
mer für die nächsten Jahre einige
Tausend Euro Fördermittel für sein
Forschungsprojekt gewährte, das
dieEntsorgungvonChemikalienbe-
traf. In der Hektik der Antragstel-
lung hatte Schubert jedoch einen
kleinen Fehler begangen: Er hatte
fünfMitarbeiter als Angestellte des
Projekts angegeben, obwohl sie ei-
gentlich in einer anderen Firma an-
gestellt waren, die ihm jedoch auch
gehörte.HätteSchubert geahnt,wel-
che Zeitbombe er damit zündete,
hätte er den Bewilligungsbescheid
vermutlichpostwendend zurück ge-
schickt. Zunächst lief alles glatt, die
Zwischenberichte bescheinigten
Schubert einen hervorragenden
Fortgang des Projekts und die be-
stimmungsgemäße Verwendung
der Fördergelder. Doch drei Jahre
später kam der Knall: Ermittlungs-
verfahren wegen Subventionsbe-
trug und Rückforderung der gesam-
ten Fördersumme, hieß es.
Kein Einzelfall. „In Zeiten klam-

mer Kassen sind die Geldgeber
schnell dabei, die Fördermittel zu-
rückzufordern und die Staatsan-
waltschaft einzuschalten“, sagt
Rechtsanwalt Lars Kutzner, Straf-
rechtsexperte von Flick Gocke
Schaumburg in Berlin. Bei den Er-
mittlungen sind die Behörden nicht

zimperlich.MitSatellitenfotos über-
prüft beispielsweise die EU-Be-
hördeOlaf, obEU-geförderteAgrar-
flächen tatsächlich ordnungsgemäß
bewirtschaftet werden. Doch auch
die normale Aktenkontrolle hat es
in sich. „Ebenso heikel wie effektiv
sind die „Random“-Kontrollen der
Behörde Olaf, bei denen nach dem
Zufallsprinzip Fördermittelempfän-
ger ausgewählt und auf die ord-
nungsgemäße Verwendung der
staatlichen Gelder kontrolliert wer-

den“, sagt Rechtsanwältin Dörte
Fouquet,Partnerin derSozietätKuh-
bier&Fouquet in Brüssel.
Unerbittlichwie dieBetriebsprü-

fer finden die Fahnder bei solchen
nachträglichen Überprüfungen oft
Jahre später Fehler heraus, die zu
Rückforderungen führen und eben
dann auch zu strafrechtlicherVerfol-
gung.Firmen, dieFördermittelbean-
tragen, sollten sich dieser Risiken
bewusst sein. Das Fangeisen ist der
verhältnismäßig junge Tatbestand
des § 264 Strafgesetzbuch (StGB).
Danach liegt Subventionsbetrug
vor, wenn Leistungen aus öffentli-
chenMitteln anprivate oderöffentli-

che Betriebe zu Förderzweckenwe-
nigstens zum Teil ohne marktmä-
ßige Gegenleistung durch Täu-
schung über subventionserhebliche
Tatsachen in Anspruch genommen
werden.Wie hoch der Anteil dieses
Delikts an der gesamten Wirt-
schaftskriminalität ist, ist unklar,
denn laut jährlichem polizeilichen
Lagebericht zurWirtschaftskrimina-
lität gibt es eine hoheDunkelziffer.
Als anfällig für Subventionsstraf-

taten gelten der Agrarsektor, die
Bauwirtschaft und die Wohnungs-
wirtschaft. Oberstaatsanwalt Hu-
bert Jobski von der Staatsanwalt-
schaft Mannheim stellte sich schon
von Jahren auf den Standpunkt, dass
„jede Subvention bereits denBetrug
in sich berge“.
„Ganz so krass kann man das

nicht sagen“, schränkt Christoph
Herfarth, Referent im zentralen
Rechtsreferat des Bundeswirt-
schaftsministeriums (BMWA) ein,
trotzdem müssten sich die Unter-
nehmerdesRisikosbewusst sein.Ri-
sikoverschärfend für die Unterneh-
mer wirkt sich eine Besonderheit
des § 264 StGB aus. Gemäß § 6 des
Subventionsgesetzes des Bundes,
der seine Entsprechung in den Sub-
ventionsgesetzen der Länder findet,
sind die Fördermittel verteilenden
Behörden gezwungen, bei einem
konkretenAnfangsverdachtStrafan-
zeige zu erstatten. „Wir haben hier
kein Ermessen, sondernwirmüssen
dann Anzeige erstatten“, sagt
BMWA-Experte Herfahrt. Anlass
für einen solchen Anfangsverdacht
kann schon ein Hinweis aus der
Fachabteilung des Ministeriums
sein, dass beispielsweise einem An-
trag die vorgeschriebeneMitteilung

über bestimmte Merkmale der
Firma fehlte.
Der banale Rat an die Unterneh-

men laute daher, so Herfahrt, dass
Unternehmen ihre Zuwendungsbe-
scheide sehr genau lesen sollten.
Oft enthalten diese nämlich noch
Auflagen für die Unternehmer. Der
Rat ist jedoch leichter erteilt als er-
füllt.GerademittelständischeUnter-
nehmen, die keinen eigenen Stab an
Mitarbeitern mit der Sichtung der
unzähligen Fördermöglichkeiten
auf Landes-, Bundes-, und EU-
Ebene beschäftigen, tun sich
schwer. Oft sind Anträge nicht nur
in deutsch, sondern in englisch oder
französisch abgefasst und umfassen
bis zumehren hundert Seiten.
Bei Fehlern gibt es jedoch kein

Pardon und für die Rückforderung
kommt esnach § 48Verwaltungsver-
fahrensgesetznicht auf einVerschul-
den des Leistungsempfängers an,
warnt Kutzer. Unternehmer Schu-
bert bekam dies zu spüren: Er
musste einen Teil der Fördermittel
zurückzahlen. „Wer sich nicht si-
cher ist, ob der Genehmigungsbe-
scheid fehlerfrei ist, sollte sich er-
kundigen“, sagt Beihilfeexpertin
Fouquet.Möglicherweise habenäm-
lich die Genehmigungsstelle selber
Vorschriften übersehen.
Um den Vorwurf einer Strafbar-

keit zu entkräften,mussdieStaatsan-
waltschaft überzeugt werden, dass
wederVorsatz noch Leichtfertigkeit
vorlag. „Hier hilft nur die gläserne
Akte, die dokumentiert, dass alle
Vorgaben nach bestemGewissen er-
füllt wurde“, sagt Fouquet. Dies ge-
lang Unternehmer Schubert: Vom
Vorwurf des Subventionsbetrugs
sprach ihn dasGericht frei.

crzGARMISCH. Fünf Jahre nachGründung
der Bucerius Law School,Deutschlands ers-
ter privaten Hochschule für Rechtswissen-
schaft, haben mittlerweile 75 Prozent der
StudierendendasErste JuristischeStaatsexa-
men absolviert – und dabei laut Statistik der
Hamburger Elite-Uni glänzend abgeschnit-
ten:ZweiProzent habenmit „sehr gut“ abge-
schlossen, 48 Prozent mit „gut“, 46 Prozent
mit „vollbefriedigend“, vierProzentmit „be-
friedigend“. Mit einem Mittelwert von 11,2

Punkten („Prädikatsexamen“) liegen dieAbsolventen derBucerius
Law School weit über dem Bundesdurchschnitt (etwa 6 Punkte).
Die durchschnittliche Studienzeit des ersten Jahrgangsbis zurMel-
dung zum Ersten Staatsexamen betrug umgerechnet nur 8 Semes-
ter, 90 Prozent befanden sich innerhalb des Freischusses. Im Bun-
desdurchschnitt vergehen dagegenbis zurMeldung zumStaatsexa-
men durchschnittlich 10,4 Semester.

S talking ist gemein und lästig.Wächst es sich zumehr aus, ist
esohnehin schon strafbar (Körper-
verletzung, Hausfriedensbruch,
Nötigung). Nun aber will man das
„Mehr“, das ein „Weniger“ ist –
nämlich einen eigenen Straftatbe-
stand gegen Stalking. DerMensch
soll nichtFreiwild sein. ImStraftat-
bestand der Jagwilderei heißt es:
„Wer demWild nachstellt …“. Die
Umformulierung für Menschen-
wilderei lautet im Gesetzentwurf:
„Wer einem Menschen unbefugt
nachstellt… und dadurch seine Le-
bensgestaltung schwerwiegend
und unzumutbar
beeinträchtigt
…“.
Was ist davon

zu halten? Straf-
recht funktio-
niert immer dort
gut, wo es greif-
bare Auswirkun-
gen der Tat gibt,
Verletzungen
und Schäden. Im
modernen Straf-
recht, vor allem
im Wirtschafts-
undUmweltstraf-
recht, kommt man nicht umhin,
auch Vorfeldschutz zu betreiben,
alsoGefährdungen zu erfassen, In-
stitutionen und Funktionen zu
schützen. Das ist schon schwieri-
ger. Die Probleme mit der Be-
stimmtheit von Strafgesetzen ver-
schärfen sich noch einmal, wenn
man „gefühlte Kriminalität“ mit
Strafebekämpfenmöchte,Gemein-
heiten und Lästigkeiten.Die Leute
wollen das.Wenn man sie nach ih-
rem Bedrohungsgefühl fragt und
eine daran orientierte Skala von
Delikten aufschreiben lässt, dann
sieht die ganz anders aus als die
„offizielle“ Schwereskala der De-
likte des Strafgesetzbuchs. Darauf
muss man als Rechtspolitiker
Rücksicht nehmen, einerseits. An-
dererseits: Was kostet das? Straf-
recht ist nicht umsonst. Der Poli-
zist, der dem Stalker nachstellt,
fehlt woanders.Und eswird,wenn
wir diesen Tatbestand erst einmal
haben, der die Bekämpfung von
Stalking „effektiv“ machen soll,
nicht lange dauernd, bis nach „ef-
fektiven“ Methoden der Strafver-
folgung gerufen wird, als da sind:
Überwachung der Telekommuni-
kation; Einsatz technischerMittel,
die es erlauben, den Täter aufzu-
spüren; verdeckte Ermittlungen.
Dieses Instrumentarium ist der

Polizei zur Bekämpfung der
Schwerkriminalität andieHandge-
gebenworden.Soll etwa, seinerEf-
fizienzwegen, auchderEinsatz ge-
gen Kleinkriminelle erlaubt wer-
den?Dannwürde die gut gemeinte
Wohltat des Straftatbestands zur
rechtsstaatlichen Plage.

Behörden verschärfen Kampf
gegen Subventionsbetrug
Schon bei kleineren Fehlern im Fördergeld-Antrag drohen Rückzahlung und Strafbarkeit

Rechte aus Arbeitsvertrag verfallen nicht nach zwei Monaten
Eine Klausel in einem Arbeitsvertrag, wonach alle Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis mit Ablauf von zwei Monaten verfallen, sofern
sie nicht innerhalb dieser Frist schriftlich geltend gemacht worden
sind, benachteiligt die betroffenen Arbeitnehmer unangemessen. Zu
diesem Ergebnis kommt das Bundesarbeitsgericht (BAG). Das erstin-
stanzlich zuständige Arbeitsgericht hatte die Frist noch als ausrei-
chend erachtet und deshalb die Forderung des Arbeitnehmers auf
Nachvergütung von insgesamt 62,5 Überstunden wegen verspäteter
Klageerhebung abgelehnt. Anders das BAG: Nach dessen Auffassung
ist eine Frist von weniger als drei Monaten für die erstmalige Geltend-
machung von Ansprüchen aus dem Arbeitsvertrag unangemessen
kurz. BAG, Az.: 5 AZR 52/05

Kündigung unwirksam bei Kaufangebot für Pleitefirma
Liegt dem Insolvenzverwalter bereits ernsthaftes Übernahmeange-
bot für das insolvente Unternehmen vor, kann er den Mitarbeitern
dieser Firma nicht mehr wirksam aus betriebsbedingten Gründen
kündigen. Das geht aus einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts her-
vor. In dem Fall hatte der Verwalter einem Arbeitnehmer wegen beab-
sichtigter Betriebsstilllegung gekündigt, obwohl ihm ein Kaufange-
bot vorlag, dass wenige Tage nach dem Kündigungsausspruch zu Ver-
handlungen führte. Das spreche jedenfalls dann gegen die Stillle-
gungsabsicht, wenn im Interessenausgleich mit den Arbeitnehmer-
vertretern die Neuverhandlung des Ausgleichs für den Fall vereinbart
sei, dass es zu einem Betriebsübergang komme, urteilten die Bundes-
richter. BAG, Az.: 8 AZR 647/04

Unterlassener Hinweis auf Arbeitslosmeldung bleibt folgenlos
Das Bundesarbeitsgericht hat die Klage eines Arbeitslosen auf Scha-
densersatz gegen seinen früheren Chef wegen des unterbliebenen
Hinweises zur unverzüglichen Arbeitslosmeldung anlässlich der Kün-
digung abgewiesen. Die zuständige Agentur für Arbeit hatte dem Ge-
kündigten zuvor das Arbeitslosengeld gekürzt. Die Bundesrichter
stellten klar, dass Arbeitgeber nach dem 3. Sozialgesetzbuch die Ar-
beitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig
über die Verpflichtung zu unverzüglicher Meldung informieren sollen
– diese Informationspflicht diene aber gerade nicht dem Schutz des
Vermögens des Arbeitnehmers. BAG, Az.: 8 AZR 571/04
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DÜSSELDORF.Herbstzeit istMesse-
zeit. Der oft stressigste Aspekt des
Rummels: Eine günstige, gut gele-
gene Unterkunft zu ergattern. Um
keine Risiken einzugehen, buchen
mancheFirmen bereits vieleMonate
im Voraus ein Zimmerkontingent.
Doch Vorsicht:Wer noch nicht hun-
dertProzent sicher ist, dass er an der
Ausstellung teilnehmen wird, sollte
mit dem Hotelier besser Optionen
vereinbaren. SindZimmer fest reser-
viert, muss der Besteller im Zweifel
zahlen. Die Botschaft der Gerichte
ist eindeutig: Verträge binden – ge-
rade zuMessezeiten.
Ein Hersteller von Medizingerä-

ten hatte ein halbes Jahr vor Beginn
der Fachmesse Medica bei einem
Düsseldorfer Hotel „eine größere
Zahl“ von Einzelzimmern für insge-
samt 46Übernachtungen reserviert.
Gut zweiMonate nach der Buchung
überlegte er es sich anders:Ohne nä-
here Angabe von Gründen wurde
dieReservierung storniert.DerHote-
lier konnte rund die Hälfte der Ein-
zelzimmer anderweitig vermieten.
Für die restlichen Zimmer verlangte
er den vereinbarten Mietpreis – ab-
züglich zwanzigProzent für ersparte
Aufwendungen wie Bewirtung oder
Reinigung der Bettwäsche. Der Me-
dizingerätehersteller verweigerte
die Zahlung.Der Inhaber desHotels
zog vorGericht – und erhielt in allen
InstanzenRecht.

Die Richter des Oberlandesge-
richt (OLG) Düsseldorf stellten zu-
nächst fest, dass durch die Reservie-
rung über eine bestimmte Art von
Zimmern zu einer bestimmtenMiet-
zeit und einem bestimmten Miet-
preis zweifelsfrei ein bindender Be-
herbergungsvertrag zustande ge-
kommen sei.Dass die genaueAnzahl
der Zimmer bei der Buchung noch
nicht feststand, seiunerheblich: „Ein-
zelne Vertragspunkte“, so die Rich-
ter, könnten später geregelt werden,
ohne dass dies den Vertragsschluss
in Frage stellenwürde.
Mit einem Blick ins Mietrecht

stellten die Juristen schließlich fest,
dass auch keinKündigungsrecht des
Unternehmens zu erkennen sei; im
Gegenteil regele der entsprechende
Teil desBGB eindeutig, dass der ver-
einbarteMietzins auch dann zu zah-
len sei, wenn der Mieter die ge-
buchteUnterkunft nicht nutze;.Dies
gelte auch, „wenn derMieter freiwil-
lig auf die Inanspruchnahme der
Mietsache verzichtet“ (OLGDüssel-
dorf,Az.: 10U 191/90).
An der lateinischen Maxime

„pacta sunt servanda“ lassen die Ro-
benträger auch dann nicht rütteln,
wenn eine Messe unerwartet abge-
sagt wird. Diese ebenso bittere wie
teure Erfahrung machte ein Unter-
nehmen der Automobilbranche vor
dem OLG Braunschweig. Die Firma
hatte für die vermeintlich „bomben-
sicher“ jedes Jahr stattfindende In-
ternationale Automobilausstellung

(IAA) 22Doppel-,Dreibett- und Ein-
zelzimmer reserviert. Ihr Pech: Im
besagten Jahr 1971 fiel die IAA über-
raschend aus. Für die leer stehenden
Zimmer erhielt die Firma eine Rech-
nung über 5 500 Euro.
Vor Gericht hatte das Unterneh-

men kein Glück. Nach Ansicht der
Richter war durch die Verwendung
des Verbs „reservieren“ ein „nach

der Verkehrssprache“ bindender
Mietvertrag geschlossenworden.Da
die Firma ihre Buchung nicht aus-
drücklich vom Stattfinden der IAA
abhängig gemacht habe, trage sie
auch das Risiko, dass beziehungs-
weise ob die Messe durchgeführt
würde.Ein außerordentlichesKündi-
gungsrecht wollten die Richter auch
nicht aus den Rechtsgrundsätzen

über den „Wegfall der Geschäfts-
grundlage“ ableiten. Diese Aus-
nahme vomGrundsatz derVertrags-
treue könne nur herangezogen wer-
den,wenndieEinhaltungdesVerein-
barten dem Zahlungspflichtigen
„nichtmehr zuzumuten sei“ oder ein
„mit Recht und Gerechtigkeit
schlechterdings unvereinbares Er-
gebnis“ produzieren würde (OLG
Braunschweig,Az.: 2U 29/74).
Weniger zimperlich scheinen die

Gerichte dann mit Ausnahmetatbe-
ständenumzugehen,wennHotelzim-
mer zu einem nicht-kommerziellen
Zweck angemietet werden.Diese er-
freuliche Erfahrung wurde einem
Pfarrer vor dem OLG Hamm zuteil.
Der Seelsorger hatte für seine Ge-
meinde in einemHotel im Fichtelge-
birge 40 Zimmer inklusive „Ober-
pfälzerKartoffelmenüs undRipperl-
Essens“ reserviert.DaswardenPfar-
reimitgliedern wohl zu deftig: Man-
gels Anmeldungen musste der Pas-
tor die Buchung sechs Wochen vor
Reiseantritt stornieren. Das durfte
er auch. Mit Rekurs auf den Grund-
satz von „Treu undGlaube“ billigten
die Richter in Hamm dem Pfarrer
ein „vertragsimmanentesRücktritts-
recht“ zu. Da der Hotelbesitzer ge-
wusst habe, dass der Priester kein
kommerzieller Reiseveranstalter sei
undnichtdieGrundlagehabe,umet-
waige Verluste auszugleichen, sei
eineKündigung gut dreiMonate vor
Antritt der Reise zu akzeptieren
(OLGHamm,Az.: 30U 216/01).

Die Automesse lockt, die Hotels profitieren – auch im Stornierungsfall.

Gute Jura-Ausbildung an
Bucerius Law School
95 Prozent schaffen Prädikatsexamen

Verträge sind einzuhalten – auch zurMessezeit
Gerichte urteilen streng: Wer Hotelzimmer reserviert, muss selbst dann zahlen, wenn die Veranstaltung ausfällt
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keDÜSSELDORF.Die deutschen Fi-
nanzbeamten dürfen nicht einfach
spontan Informationen an ausländi-
sche Kollegen weiterreichen. Das
geht aus einer Entscheidung des Fi-
nanzgerichts Köln hervor. Voraus-
setzung für eine so genannte Spon-
tanauskunft nach dem EG-Amtshil-
fegesetz sei vielmehr, dass den Be-
amten objektive Anhaltspunkte für
eine Steuerhinterziehung zu Lasten
des anderen EU-Staates vorlägen.
Bloße Vermutungen reichten dage-
gen nicht aus, so dieKölnerRichter.
Im Urteilsfall ging es um eine

deutsche GmbH, die hauptsächlich
Maschinen für den Erzbergbau in
Russland verkaufte oder vermit-
telte.Dazu unterhielt dasUnterneh-
men aucheineRepräsentanz inMos-
kau. Einer der dort Verantwortli-
chen unterhielt zugleich eine Brief-
kastenfirma in Panama und war Be-
vollmächtigter mehrerer Offshore-
Firmen. Zudem gab es Kontakte zu
einem finnischen Unternehmen.
Wie die deutschen Finanzbehörden
feststellten, flossen innerhalbdieses
Geflechtes häufig Gelder hin und
her und landeten teilweise auf Kon-
ten in der Schweiz. Weil sie einen
Fall von Steuerbetrug vermuteten,
und um die genauen Hintergründe
zu klären, entschlossen sie sich da-
raufhin, die finnischenSteuerbehör-

den im Wege der Spontanauskunft
zu informieren. Als die GmbH da-
von erfuhr, wandte sich an das Fi-
nanzgericht, um per einstweiliger
Anordnung die Unterrichtung der
Finnen zu verhindern.
DieKölnerRichter gaben diesem

Antrag statt. Dabei beriefen sie sich
auf das EG-Amtshilfegesetz, wo-
nach eine Spontanauskunft nur er-
laubt sei, wenn „tatsächliche An-
haltspunktedieVermutung rechtfer-
tigen, dass etwa Steuern des ande-
ren Mitgliedstaates verkürzt wor-
den sind“.Allein die ungewöhnliche
Gestaltung der Geschäftsbeziehun-
gen, so die Richter, reiche dafür
nicht aus. Als weiteres Argument
fürdas sofortigeStoppen derDaten-
weitergabe zogen sie das Recht des
Unternehmens aufWahrung seines
Steuergeheimnisses heran. Seien
die Informationen erst einmal an
die finnischenBehördenweitergege-
ben, sei dieVerletzungdes Steuerge-
heimnisses nicht mehr rückgängig
zumachen. Diese Gefahr reiche an-
gesichtsdeshohenRangdesRechts-
gutes bereits aus, um einen Grund
für den Erlass der einstweiligen An-
ordnung zu bejahen, urteilte dasGe-
richt. Schließlich genieße das Steu-
ergeheimnisVerfassungsrang.

KlausVolk
Professor für
Strafrecht,
München

Aktenzeichen
FG Köln: 2 V 1095/05
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Gericht stoppt
auskunftsfreudige Beamte
Datenweitergabe an Kollegen in der EU untersagt

VOTUM

Strafrecht
gibt es nicht
umsonst
Von KLAUS VOLK
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